
I N F O R M A T I O N S P R O G R A M M

SOMMER 2015JÄNNER 2015

I N F O R M A T I O N S P R O G R A M M

XPRESS

 
 

WWW.GRS.AT

DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Steuerliche Behandlung bei Konvertierung von Fremdwährungskrediten

Die Schweizer Nationalbank hat Mitte 
Jänner 2015 den vor mehr als drei Jahren 
eingeführten Euro-Mindestkurs von 1,20 
Franken aufgegeben. Die Verbindlichkei-
ten von ausländischen KreditnehmerIn-
nen haben sich damit schlagartig erhöht. 
Viele Betroffene stellen sich nun die  
Frage, ob sie den Frankenkredit in einen 
Eurokredit bzw. einen Kredit in einer an-
deren Fremdwährung konvertieren sollen.

KRITERIUM: FIXE WECHSELKURS- 
ANBINDUNG DER WÄHRUNG AN DEN 
EURO

Hierbei ist zu beachten, dass steuerliche 
Auswirkungen sowohl für bilanzieren-
de Unternehmen als auch für Einnah-
men-Ausgaben-Rechner erst dann ein-
treten, wenn der Fremdwährungskredit 
entweder in einen Eurokredit oder in  
einen Fremdwährungskredit in einer 
Währung, die über fixe Wechselkurse  
an den Euro angekoppelt ist, konvertiert 

wird. Bei Konvertierungen in andere 
Währungen, welche in keinem fixen Um-
tauschverhältnis zum Euro stehen, ent-
steht vorläufig auch noch keine Steuer-
pflicht.

BEISPIELE FÜR DIE KONVERTIERUNG 
IN EURO

Für den Standardfall der Konvertierung in 
Euro ergeben sich somit für Einzelunter-
nehmerInnen und Personengesellschaften 
folgende Konsequenzen:

KONVERTIERUNGSGEWINN
 Seit der ab 1. April 2012 geltenden 

Neuregelung der Kapitaleinkünfte 
ist ein Konvertierungsgewinn unab-
hängig von den restlichen Einkünften 
mit dem besonderen Steuersatz von  
25 % zu versteuern. Dieser Steuer-
satz gilt unabhängig davon, wann der 
Fremdwährungskredit aufgenommen 
wurde.

KONVERTIERUNGSVERLUST
 Dieser kann nur zur Hälfte mit den 

restlichen Einkünften verrechnet 
bzw. als Verlustvortrag für Folgejahre 
vorgetragen werden. Dies bedeutet 
bei einem angenommenen Konver-
tierungsverlust von EUR 20.000,00 
eine steuerlich relevante Gewinnmin- 
derung in Höhe von EUR 10.000,00.


